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ANHANG III – IV

ANHANG III
CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung besteht aus den Buchstaben „CE“ mit folgendem 
Schriftbild:

Bei Verkleinerung oder Vergrößerung der CE-Kennzeichnung müssen die hier 
wiedergegebenen Proportionen gewahrt bleiben.

Die Bestandteile der CE-Kennzeichnung müssen annähernd gleich hoch sein; 
die Mindesthöhe beträgt 5 mm. Bei kleinen Maschinen kann diese Mindesthöhe 
unterschritten werden.

Die CE-Kennzeichnung ist in unmittelbarer Nähe der Angabe des Herstellers 
oder seines Bevollmächtigten anzubringen und in der gleichen Technik wie sie 
auszuführen.

Wenn das Verfahren der umfassenden Qualitätssicherung nach Artikel 12 
Absatz 3 Buchstabe c bzw. Artikel 12 Absatz 4 Buchstabe b angewandt wurde, 
ist der CE-Kennzeichnung die Kennnummer der benannten Stelle anzufügen.

Dieser kurze Anhang enthält drei wichtige 
neue Anforderungen: 
–	 Die CE-Kennzeichnung muss in 

der Nähe der Herstellerangabe 
angebracht sein (oder z.B. auf dem 
gleichen Schild).

–	 Sie muss in der gleichen Technik wie 
die Herstellerangaben angebracht 
sein.

–	 Wenn die umfassende 
Qualitätssicherung angewandt wird, 
ist die Kennnummer der benannten 
Stelle anzufügen.

(Vgl. Erwägungsgrund 22.)

ANHANG IV
Kategorien von Maschinen, für die eines der 

Verfahren  
nach Artikel 12 Absätze 3 und 4 anzuwenden ist

1. 	 Folgende Arten von Einblatt- und Mehrblatt-Kreissägen zum Bearbeiten 
von Holz und von Werkstoffen mit ähnlichen physikalischen Eigenschaften 
oder zum Bearbeiten von Fleisch und von Stoffen mit ähnlichen 
physikalischen Eigenschaften:
1.1.	 Sägemaschinen mit während des Arbeitsvorgangs feststehendem 

Sägeblatt, mit feststehendem Arbeitstisch oder Werkstückhalter, mit 
Vorschub des Sägeguts von Hand oder durch einen abnehmbaren 
Vorschubapparat;

1.2. 	 Sägemaschinen mit während des Arbeitsvorgangs feststehendem 
Sägeblatt, mit manuell betätigtem Pendelbock oder -schlitten;

1.3. 	 Sägemaschinen mit während des Arbeitsvorgangs feststehendem 
Sägeblatt, mit eingebauter mechanischer Vorschubeinrichtung für 
das Sägegut und Handbeschickung und/oder Handentnahme;

1.4. 	 Sägemaschinen mit während des Arbeitsvorgangs beweglichem 
Sägeblatt, mit eingebauter mechanischer Vorschubeinrichtung für 
das Sägeblatt und Handbeschickung und/oder Handentnahme.

2. 	 Abrichthobelmaschinen mit Handvorschub für die Holzbearbeitung.

3. 	 Hobelmaschinen für einseitige Bearbeitung von Holz, mit eingebauter 
maschineller Vorschubeinrichtung und Handbeschickung und/oder 
Handentnahme.

4. 	 Folgende Arten von Bandsägen mit Handbeschickung und/oder 
Handentnahme zur Bearbeitung von Holz und von Werkstoffen mit 
ähnlichen physikalischen Eigenschaften oder von Fleisch und von Stoffen 
mit ähnlichen physikalischen Eigenschaften:
4.1. 	 Sägemaschinen mit während des Arbeitsvorgangs feststehendem 

Sägeblatt und feststehendem oder hin- und her beweglichem 
Arbeitstisch oder Werkstückhalter;

4.2. 	 Sägemaschinen, deren Sägeblatt auf einem hin- und her 
beweglichen Schlitten montiert ist.

Maschinen für die Herstellung von 
Feuerwerk und Verbrennungsmotoren 
für unter Tage einsetzbare Maschinen 
wurden aus der Liste entfernt. 
Andere Maschinen wurden neu 
aufgenommen (siehe die folgenden 
Kommentare).

3. Erfasst werden nur noch Hobel
maschinen „mit eingebauter maschineller 
Vorschubeinrichtung“.

4. Diese Passage wurde verständlicher 
formuliert.




